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Geschäftsordnung 
für den Rat der Stadt Leverkusen, 

seine Ausschüsse und die Bezirksvertretungen 
 
Der Rat der Stadt Leverkusen hat am ____________ die folgende Geschäftsordnung 
beschlossen: 
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Erster Teil: Sitzungen des Rates 
 
 
§ 1 Ratsinformationssystem 
 
(1) Die Stadt Leverkusen betreibt für die Mitglieder des Rates, der Ausschüsse des 

Rates und der Bezirksvertretungen nach Maßgabe der folgenden Regelungen 
ein internetbasiertes Ratsinformationssystem, das der Information dient. 

 
(2) Die Stadt ermöglicht den Mandatsträgern - unter Nutzung ihrer eigenen techni-

schen Ausstattung/Hardware bzw. leihweise von der Stadt zur Verfügung gestell-
ten iPads - den Zugang zum Ratsinformationssystem einschließlich der sie be-
treffenden nicht öffentlichen Dokumente unter Nutzung einer speziellen Ver-
schlüsselung (Token). 

 
(3) Die Stadt stellt die benötigte Infrastruktur (WLAN) in allen Sitzungsräumen des 

Rates, seiner Ausschüsse und der Bezirksvertretungen zur Verfügung. 
 

(4) Mandatsträger nach Absatz 1, die das Ratsportal nutzen, sind verpflichtet, 
 
1. die von ihnen hierzu verwendete Hardware durch ein Passwort zu schützen, 
das den jeweils aktuellen durch das Bundesamt für die Sicherheit in der Informa-
tionstechnologie empfohlenen Sicherheitsstandard erfüllt, 
 
2. Dokumente, die sich auf den nicht öffentlichen Teil von Sitzungen beziehen 
oder sonst vertraulich zu behandeln sind, nur auf speziell verschlüsselten Spei-
chermedien abzulegen, und vor unberechtigtem Zugriff Dritter zu schützen, 
 
3. die von ihnen verwendete Hardware mit einem Viren- und Zugriffsschutz aus-
zustatten und diesen fortlaufend zu aktualisieren. 
 

(5) Innerhalb des Ratsinformationssystems sind verfügbar zu machen 
 
1. für alle Mandatsträger: 
 
Einladung, Nachtrag, Tagesordnung und zugehörige öffentliche Beratungsunter-
lagen zu den Sitzungen des Rates, seiner Ausschüsse und der Bezirksvertretun-
gen, die entsprechenden Niederschriften über die öffentlichen Sitzungen, das Mit-
teilungsblatt z.d.A.: Rat sowie das Handbuch Rat und Verwaltung, 
 
2. für die Mitglieder des Rates: 
 
zugehörige nicht öffentliche Beratungsunterlagen zu den Sitzungen des Rates, 
seiner Ausschüsse und der Bezirksvertretungen sowie die Niederschriften über 
die nicht öffentlichen Sitzungen, 
 
3. für die Mitglieder der Ausschüsse des Rates und deren Stellvertreter: 
 
zugehörige nicht öffentliche Beratungsunterlagen zu den Sitzungen des jeweili-
gen Ausschusses sowie die Niederschriften über die nicht öffentlichen Sitzungen 
des jeweiligen Ausschusses, 
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4. für die Mitglieder der Bezirksvertretungen: 
 
zugehörige nicht öffentliche Beratungsunterlagen zu den Sitzungen der jeweiligen 
Bezirksvertretung sowie die Niederschriften über die nicht öffentlichen Sitzungen 
der jeweiligen Bezirksvertretung. 
 

(6) Die Regelungen der §§ 3 ff. bleiben hiervon unberührt. 
 
 
§ 2 Übertragung von Ratssitzungen 
 
(1) Die öffentlichen Sitzungen des Rates werden ausschließlich durch eine von der 

Stadt beauftragte Firma in Bild und Ton aufgezeichnet, zeitgleich im Internet 
übertragen, zum Abruf auf der offiziellen Homepage der Stadt Leverkusen zeit-
weise zur Verfügung gestellt und dauerhaft in dem Archiv der Stadt Leverkusen 
gespeichert. 

 
Die zeitweise Abrufmöglichkeit auf der offiziellen Homepage der Stadt Lever-
kusen wird mit der Einstellung der unterschriebenen Ratsniederschrift im Ratsin-
formationssystem der Stadt Leverkusen beendet. 
Danach kann eine Einsichtnahme im Internet über das Archiv der Stadt Lever-
kusen dauerhaft erfolgen. 

 
(2) Die Verwaltung holt bei den betroffenen Personen aus Politik und Verwaltung 

schriftliche, jederzeit auch nachträglich widerrufbare Einwilligungserklärungen 
einschließlich einer Aufklärung zur Veröffentlichung der Aufzeichnungen im Inter-
net ein. Die Einwilligungen gelten jeweils für die aktuelle Ratsperiode. Die Erlaub-
nis (Dreh- bzw. Aufzeichnungsgenehmigung) zum Mitschnitt, für Live-
Übertragungen sowie zeitversetzte Ausstrahlung aus öffentlichen Sitzungen des 
Rates gilt damit als grundsätzlich erteilt. Sie muss vom Oberbürgermeister jeder-
zeit für die Dauer der Gesamtsitzung, aber auch für Sitzungsteile für einzelne 
Personen widerrufen werden, wenn dies von den durch die Aufnahmen betroffe-
nen Personen - von einem Mitglied des Rates, von der Verwaltung oder von Drit-
ten - gewünscht wird. 

 
(3) Die Kameraperspektive ist während der Redebeiträge auf den Oberbürgermeis-

ter, die Ratsmitglieder, die Vertreter der Verwaltung oder die Leinwand zu richten. 
Eine Aufnahme der Zuhörer ist nicht zulässig. 

 
(4) Liegt keine Zustimmung zur Übertragung einzelner Redebeiträge vor, werden Bild 

und Ton entsprechend ausgeblendet bzw. geschnitten. 
 
(5) Ausnahmsweise kann Vertretern der Presse im Rahmen ihrer Berichterstattung 

eine zeitlich befristete Übertragung bzw. Aufzeichnung der öffentlichen Sitzungen 
des Rates, seiner Ausschüsse und der Bezirksvertretungen in Bild und/oder Ton 
für bis zu fünf zuvor benannte Tagesordnungspunkte für insgesamt ca. 15 Minu-
ten pro Sitzung auf Antrag bei einstimmiger Zustimmung aller Mitglieder des je-
weiligen Gremiums und der Vertreter der Verwaltung gestattet werden. Von der 
zeitlichen Beschränkung kann ausnahmsweise bei Vorträgen/Reden abgewichen 
werden. 
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§ 3 Tagesordnung 
 
(1) Der Oberbürgermeister hat Angelegenheiten in die Tagesordnung aufzunehmen, 

die ihm von 

a) einem Fünftel der Ratsmitglieder oder 

b) einer Fraktion 

spätestens am 14. Tag vor dem Sitzungstag schriftlich per Post oder Fax oder 
elektronisch per E-Mail benannt werden. Für die Einhaltung der Frist ist der Zu-
gang des schriftlichen Verlangens bei dem Oberbürgermeister maßgeblich. Ein 
Zugang spätestens am sechsten Tag vor dem Sitzungstag ist ausreichend, so-
fern in dem schriftlichen Verlangen die Abweichung von der regelmäßigen Frist 
nach Satz 1 begründet wird. Betrifft ein Verlangen nach Satz 1 eine Angelegen-
heit, die nicht in die Zuständigkeit der Stadt Leverkusen fällt, verweist der Ober-
bürgermeister bei der Festsetzung der Tagesordnung auf die Bestimmung des 
Absatzes 6. 

(2) In die Tagesordnung ist für den Beginn der Sitzung der Punkt „Fragen von Ein-
wohnern“ aufzunehmen, sofern gegenüber dem Oberbürgermeister innerhalb der 
Frist nach § 7 Absatz 3 Satz 1 eine nach § 7 Absatz 2 zulässige Frage angemel-
det wurde. 

(3) Zur Behandlung von Angelegenheiten, die keinen Aufschub dulden, kann die Ta-
gesordnung durch Nachträge ergänzt werden. Für den Versand des Nachtrages 
gilt eine Frist von drei Tagen. Bei der Berechnung der Frist werden der Tag des 
Zugangs des Nachtrags und der Sitzungstag nicht mitgezählt. § 4 Absatz 1 Sätze 
4 und 5 gelten entsprechend.  

(4) Während der Sitzung kann die Tagesordnung durch Beschluss geändert werden, 
insbesondere kann 

a) die Tagesordnung unter den Voraussetzungen des § 48 Absatz 1 Satz 5 der 
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen(GO NRW) erweitert, 

b) die Reihenfolge von Tagesordnungspunkten geändert, 

c) ein Tagesordnungspunkt geteilt oder können Tagesordnungspunkte miteinan-
der verbunden, 

d) die Zuweisung einer Angelegenheit in den öffentlichen oder nicht öffentlichen 
Sitzungsteil unter den Voraussetzungen der §§ 48 Absätze 2 und 3 GO NRW 
sowie 8 dieser Geschäftsordnung geändert, 

e) ein Tagesordnungspunkt von der Tagesordnung abgesetzt und damit erledigt 
werden. 

(5) In den Fällen des Absatzes 4 Buchstabe a erfolgt vor dem Beschluss über die 
Erweiterung keine Aussprache in der Sache. Wurde in den Fällen des Buchsta-
bens e die Aufnahme der Angelegenheit im Wege des Absatzes 1 verlangt, so ist 
dem Verlangenden vor dem Beschluss über die Absetzung Gelegenheit zu ge-
ben, das Verlangen zu erläutern. 

(6) Ist eine Angelegenheit in die Tagesordnung aufgenommen worden, die nicht in 
den Aufgabenbereich der Stadt Leverkusen fällt, hat der Rat unbeschadet der 
Bestimmung des Absatzes 5 Satz 2 die Angelegenheit durch Beschluss nach 
Absatz 4 Buchstabe e von der Tagesordnung abzusetzen. 
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§ 4 Einberufung zu den Sitzungen und Obliegenheiten der Ratsmitglieder 
 
(1) Die Ratsmitglieder werden zu den Sitzungen des Rates unter Angabe von Ort, 

Zeit und Tagesordnung schriftlich per Post oder bei entsprechendem Einver-
ständnis elektronisch per E-Mail eingeladen. Die Ladungsfrist beträgt acht Tage. 
Enthält die Tagesordnung einen Punkt, dessen Behandlung keinen Aufschub 
duldet, so beträgt die Ladungsfrist für diese Sitzung drei Tage. Bei der Berech-
nung der Ladungsfristen werden der Tag des Zugangs und der Sitzungstag nicht 
mitgezählt. Die Regelungen der §§ 187 Absatz 1 und 188 Absatz 1 des Bürgerli-
chen Gesetzbuchs gelten entsprechend. Die Fristen nach den Sätzen 2 und 3 
werden gewahrt, wenn die Einladung den Ratsmitgliedern fristgerecht zugeht. 

 
(2) Soweit sich für ein Ratsmitglied im Einzelfall Anhaltspunkte für einen Verstoß 

gegen die Bestimmungen der §§ 3 oder 4 Absatz 1 ergeben, trifft dieses Rats-
mitglied die Obliegenheit, hierüber unverzüglich den Oberbürgermeister zu unter-
richten. 

 
 
§ 5 Ältestenrat 
 
(1) Der Ältestenrat unterstützt den Oberbürgermeister bei der Vorbereitung des Ab-

laufs der Sitzungen des Rates und dient der Zusammenarbeit der im Rat vor-
handenen Fraktionen. Er besteht aus dem Oberbürgermeister, den Bürgermeis-
tern, den Vorsitzenden der Fraktionen des Rates, dem jeweiligen Fraktionsge-
schäftsführer oder einem von diesen Fraktionen benannten weiteren Mitglied der 
Fraktion und den Bezirksbürgermeistern. 

(2) Der Ältestenrat wird von dem Oberbürgermeister einberufen. Form- und Fristvor-
gaben bestehen hierfür nicht. Der Oberbürgermeister führt den Vorsitz in den Sit-
zungen des Ältestenrats. 

(3) Zu den Sitzungen oder einzelnen Gegenständen einer Sitzung des Ältestenrats 
kann der Oberbürgermeister Beigeordnete, weitere Bedienstete der Stadt und 
sachverständige Ratsmitglieder hinzuziehen. 

 
 
§ 6 Teilnahme an den Sitzungen, Anwesenheitsverzeichnis 
 
(1) Kann ein Ratsmitglied an einer Sitzung nicht oder nicht von Beginn an teilneh-

men, hat es den Oberbürgermeister vor der Sitzung hierüber zu unterrichten. 
Möchte ein Ratsmitglied eine Sitzung vorzeitig verlassen, hat es den Oberbür-
germeister und den Schriftführer hierüber zu unterrichten. 

(2) Mitglieder der Bezirksvertretungen und der Ausschüsse können an den nicht öf-
fentlichen Sitzungen des Rates als Zuhörer teilnehmen. 

(3) Der Schriftführer hält die Anwesenheit der Ratsmitglieder und die in nicht öffentli-
cher Sitzung als Zuhörer anwesenden Mitglieder der Bezirksvertretungen und der 
Ausschüsse schriftlich fest. Ratsmitglieder, die sich zu einzelnen Gegenständen 
an der Beratung und Abstimmung nicht beteiligen dürfen (§§ 43 Absatz 2, 31 GO 
NRW), haben dies vor der Sitzung gegenüber dem Oberbürgermeister anzuzei-
gen. 



 

6 

 (4) Auf Verlangen der Mehrheit der gesetzlichen Zahl der Mitglieder des Rates oder 
auf Veranlassung des Oberbürgermeisters sind zu einzelnen Punkten der Ta-
gesordnung einer Sitzung Sachverständige einzuladen; sie können in der Sit-
zung auf Beschluss des Rates zu diesen Gegenständen gehört werden. Für den 
Fall einer Anhörung eines Sachverständigen wird eine Höchstredezeit von vier 
Minuten festgelegt. Eine kurzzeitige Überschreitung kann durch den Oberbür-
germeister, eine längere Überschreitung durch einen Mehrheitsbeschluss des 
Rates zugelassen werden. 

 Antragsteller von Bürgeranträgen gem. § 24 GO NRW sind keine Sachverständi-
gen im Sinne dieser Vorschrift. 

 
 
§ 7 Fragestunden für Einwohner 
 
(1) Einwohner (Fragesteller) können bei Vorhandensein des Tagesordnungspunktes 

„Fragen von Einwohnern“ in einer Sitzung des Rates bis zu zwei Fragen stellen. 

(2) Eine Frage ist nur zulässig, sofern 

1. sie den Aufgabenbereich der Stadt Leverkusen betrifft, 

2. entweder an den Oberbürgermeister, ein Ratsmitglied, eine Fraktion oder ei-
ne Gruppe des Rates gerichtet wird, 

3. nicht die Bewertung eines Sachverhalts durch den Fragesteller enthält und 

4. ihre Beantwortung Rechtsvorschriften, schützenswerte Interessen von Per-
sonen oder Personenvereinigungen oder Belange des öffentlichen Wohls 
nicht verletzen müsste. 

(3) Der Fragesteller hat die Fragen gegenüber dem Oberbürgermeister spätestens 
am 14. Tag vor dem Tag der Sitzung schriftlich anzumelden. Hierbei ist der Wort-
laut der Fragen mitzuteilen und anzugeben, an wen sie gerichtet werden. Unzu-
lässige angemeldete Fragen sind durch den Oberbürgermeister gegenüber dem 
Fragesteller zurückzuweisen. Der Oberbürgermeister unterrichtet die Adressaten 
zulässiger angemeldeter Fragen hierüber unverzüglich schriftlich und unterrichtet 
den Fragesteller über das weitere Verfahren. 

(4) In der Sitzung ruft der Oberbürgermeister die Fragesteller in der Reihenfolge des 
Eingangs ihrer Anmeldungen nach Absatz 3 Satz 1 auf. Die Fragesteller sollen 
sodann die angemeldeten Fragen mündlich vortragen. Erscheint ein Fragesteller 
nicht, werden die von ihm angemeldeten Fragen nicht behandelt. 

(5) Die mündliche Fragestellung soll nicht länger als eine, ihre Beantwortung nicht 
länger als vier Minuten dauern. Der Oberbürgermeister kann im Einzelfall Zeit-
überschreitungen zulassen. Er kann die Beantwortung an ihn gerichteter Fragen 
einem Beigeordneten übertragen. Eine Aussprache über Fragen und deren Be-
antwortung findet nicht statt. Der Fragesteller kann an den Adressaten seiner 
Frage eine Zusatzfrage richten; die Sätze 1 bis 4 sind entsprechend anzuwen-
den. 

(6) Die Behandlung des Tagesordnungspunktes „Fragen von Einwohnern“ darf eine 
Stunde nicht überschreiten. Fragen, die innerhalb dieses Zeitraums nicht gestellt 
werden können, können im Einvernehmen mit dem Fragesteller in einer der fol-
genden Sitzungen des Rates gestellt werden. Fragen, die innerhalb des Zeit-
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raums nach Satz 1 nicht oder nicht vollständig beantwortet werden können, kön-
nen im Einvernehmen mit dem Fragesteller schriftlich, ansonsten in einer der fol-
genden Sitzungen des Rates beantwortet werden. 

 
 
§ 8 Ausschluss der Öffentlichkeit 
 
In nicht öffentlicher Sitzung sind zu behandeln 

a) Personalangelegenheiten in Bezug auf einzelne Bedienstete oder Bewerber, 

b) Abgaben- und Entgeltangelegenheiten in Bezug auf einzelne Personen, 

c) Vergabeangelegenheiten, 

d) Grundstücksangelegenheiten, 

e) Rechtsgeschäfte mit Personen und Personenvereinigungen, 

f) Angelegenheiten von privatrechtlichen juristischen Personen und Personenver-
einigungen, an denen die Stadt Leverkusen beteiligt ist (§ 113 GO NRW), 

g) Angelegenheiten der Rechnungsprüfung mit Ausnahme der Behandlung nicht 
individueller Angelegenheiten, der Prüfung des Jahresabschlusses nach § 102 
GO NRW und der Beratung der Prüfungsergebnisse zur Entlastung des Ober-
bürgermeisters nach § 96 Absatz 1 GO NRW, 

h) Angelegenheiten, im Rahmen deren Erörterung Sozialdaten im Sinne der §§ 67 
ff. des Zehnten Buches Sozialgesetzbuch - Sozialverwaltungsverfahren und So-
zialdatenschutz (SGB X) offenbart werden. 

 
Satz 1 gilt nicht, soweit schützenswerte Interessen von Personen oder Personenver-
einigungen einer öffentlichen Behandlung im Einzelfall nicht entgegenstehen. 
 
 
§ 9 Anträge zum Verfahren 
 
(1) Anträge zum Verfahren, insbesondere Anträge auf 

a) Änderung der Tagesordnung (§ 3 Absatz 4), namentlich auf 

aa) Aufnahme einer Angelegenheit in die Tagesordnung, 

bb) Absetzung einer Angelegenheit von der Tagesordnung (Nichtbefassung) 
oder 

cc) eine sonstige Änderung der Tagesordnung, 

b) eine bestimmte Behandlung einer Angelegenheit während ihrer Bera-
tung (§ 12), namentlich auf 

aa) Änderung der regelmäßigen Höchstredezeit (§ 12 Absatz 6 Satz 3) 

bb) Nichtzulassung weiterer Meldungen zu Redebeiträgen („Schluss der 
Rednerliste“), 

cc) sofortige Beendigung der Beratung eines Punktes der Tagesordnung und 
Übergang zur Abstimmung hierüber („Schluss der Debatte“), 
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dd) Verweisung einer Angelegenheit oder eines Antrags zur Beratung an ein 
anderes Gremium, 

ee) Unterrichtung einer Bezirksvertretung unter gleichzeitiger Einräumung 
der Möglichkeit zu einer Stellungnahme durch diese, 

ff) Vertagung eines Beratungsgegenstandes auf die Tagesordnung der 
nächsten Sitzung; soweit ein Punkt der Tagesordnung untergliedert ist, 
kann sich die Vertagung auf einzelne Untergliederungen beschränken, 

c) ein bestimmtes Abstimmungsverfahren, namentlich auf 

aa) geheime oder 

bb) namentliche Abstimmung, 

d) Unterbrechung der Sitzung, 
 
können in einer Sitzung von einem Mitglied des Rates gestellt werden. 
 

(2) Der Antragsteller hat zunächst mit dem Zuruf "Zum Verfahren" um das Wort zu 
bitten, das ihm unverzüglich außerhalb der Reihenfolge der angemeldeten Re-
debeiträge zu erteilen ist. Wird der Antrag während der Beratung einer Angele-
genheit (§ 12) gestellt, so ist diese zunächst zu unterbrechen. Der Antragsteller 
kann den Antrag kurz mündlich begründen; der Redebeitrag darf vier Minuten 
nicht überschreiten. § 3 Absatz 5 ist zu beachten. Sodann ist höchstens einem 
Mitglied des Rates, das sich gegen die Annahme des Antrags aussprechen 
möchte, auf Verlangen das Wort zu erteilen, der Redebeitrag darf vier Minuten 
nicht überschreiten. Danach ist über den Antrag abzustimmen. Werden zu einem 
Gegenstand mehrere Anträge nach Absatz 1 gestellt, so ist in dem Verfahren 
nach den Sätzen 1 bis 6 der jeweils weitergehende Antrag zuerst zu behandeln. 

(3) Abweichend von Absatz 1 sind Anträge 
 
nach Absatz 1 Buchstabe a (Änderung der Tagesordnung) und nach Absatz 1 
Buchstabe b Unterbuchstaben aa (Änderung der regelmäßigen Höchstredezeit) 
nur zulässig, wenn sie bis zu Beginn der Beratung der Angelegenheit gestellt 
werden. 

(4) Wird ein Antrag nach Absatz 1 Buchstabe b Unterbuchstaben bb („Schluss der 
Rednerliste“), cc („Schluss der Debatte“), dd (Verweisung an ein anderes Gremi-
um), ee (Unterrichtung einer Bezirksvertretung) und ff (Vertagung) gestellt, so ist 
vor der Abstimmung nach Absatz 2 Satz 6 sicherzustellen, dass mindestens ein 
Mitglied jeder Fraktion und jeder Gruppe sowie jedes fraktions- und gruppenlose 
Mitglied des Rates Gelegenheit hatte, zur Sache zu sprechen. 

 
 
§ 10 Anträge zur Sache 
 

(1) Anträge zur Sache sind solche, mit denen durch Beschluss eine Entscheidung in 
der Sache herbeigeführt werden soll. Unbeschadet weitergehender gesetzlicher 
Antragsrechte können sie gestellt werden von 

a) einem Mitglied des Rates, 
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b) einer Fraktion des Rates, 

c) einer Gruppe des Rates, 

d) einer Bezirksvertretung (§ 37 Absatz 5 Satz 5 GO NRW), 

e) dem Kinder- und Jugendhilfeausschuss (§ 71 Absatz 3 Satz 2 des Sozialge-
setzbuches Achtes Buch – Kinder- und Jugendhilfe (SGB VIII)), 

f) dem Integrationsrat (§ 27 Absatz 8 Satz 3 GO NRW). 

(2) Anträge nach Absatz 1 Satz 2 Buchstaben a bis c können 

a) schriftlich bis spätestens zum sechsten Tag vor dem Sitzungstag oder 

b) schriftlich oder mündlich zur Niederschrift während einer Sitzung 
 
gestellt werden. Sie müssen einen abstimmungsfähigen Beschlussvorschlag 
enthalten. Schriftliche Anträge (Satz 1 Buchstabe a) sind in die Tagesordnung 
oder in einen Nachtrag hierzu aufzunehmen. Mündliche Anträge zur Niederschrift 
(Satz 1 Buchstabe b Alternative 2) können nur gestellt werden, wenn der Antrag-
steller vor der Antragstellung ausdrücklich und eindeutig ankündigt, nunmehr ei-
nen Antrag zur Niederschrift zu stellen. 

(3) Anträge nach Absatz 1 Satz 2 Buchstaben d und e können nur schriftlich bis spä-
testens zum sechsten Tag vor dem Sitzungstag gestellt werden. Absatz 2 Sätze 
2 und 3 gelten entsprechend. 

(4) Eine in einer Sitzungsvorlage des Oberbürgermeisters (§ 62 Absatz 2 Satz 1 
GO NRW) enthaltene Beschlussempfehlung gilt als Antrag des Oberbürgermeis-
ters nach Absatz 1 Satz 2 Buchstabe a. Absatz 2 ist hierauf nicht anzuwenden. 

(5) Betrifft ein schriftlich gestellter Antrag nach Absatz 1 eine in der Entscheidungs-
zuständigkeit des Rates liegende Angelegenheit, so wird dieser Antrag durch 
den Oberbürgermeister zur Vorberatung an den zuständigen Ausschuss weiter-
geleitet, sofern der Antragsteller nicht widersprochen hat. Satz 1 gilt nicht für An-
träge, durch die eine Änderung oder Aufhebung eines Ratsbeschlusses herbei-
geführt werden soll. 

(6) Sitzungsvorlagen des Oberbürgermeisters und Anträge zur Sache, die wesentli-
che Gesichtspunkte der politischen Teilhabe von Menschen mit Einwanderungs-
geschichte betreffen (§ 27 GO NRW), sind dem Vorsitzenden des Integrations-
rats unverzüglich zuzuleiten. 

 
 
§ 11 Beteiligung der Bezirksvertretungen 
 
Unbeschadet weitergehender gesetzlicher Bestimmungen erfolgt die Beteiligung der 
Bezirksvertretungen, deren Stadtbezirk von Entscheidungen des Rates oder ent-
scheidungsbefugter Ausschüsse berührt wird (§ 37 Absatz 5 GO NRW), insbesonde-
re im Wege einer vorherigen Anhörung der Bezirksvertretungen vor Entscheidungen 
über 

1. die Änderung der Stadtbezirksgrenzen und Begrenzung der Ortsteile im Stadtbe-
zirk, 
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2. die Festlegung und Änderung des Standorts der Bezirksverwaltungsstellen sowie 
die Bestellung und Abberufung der Leitung der Bezirksverwaltungsstellen (§ 38 
Absatz 3 Satz 1 GO NRW), 

3. die Veranschlagung von Haushaltsmitteln, die den Bezirksvertretungen für in ih-
rer Entscheidungszuständigkeit liegende Maßnahmen zur Verfügung gestellt 
werden; die bezirksbezogenen Haushaltsmittel sind in einer besonderen Anlage 
zum Haushaltsplan auszuweisen, 

4. Grundsatzbeschlüsse über die Errichtung, Übernahme, Erweiterung, Einschrän-
kung und Auflösung öffentlicher Einrichtungen, 

5. Angelegenheiten der Stadtentwicklung, insbesondere in Gestalt 
- städtebaulicher Konzeptionen und 
- fachgebietsbezogener Einzeluntersuchungen, 

6. Planfeststellungs- oder Plangenehmigungsverfahren anderer Planungsträger, 

7. die Festlegung oder Veränderung von Flächen im Rahmen des Landschafts-
plans, 

8. die gesamtstädtische Verkehrsplanung, 

9. den Öffentlicher Personennahverkehr, 

10. die Aufstellung oder Änderung des Abwasserbeseitigungskonzepts, 

11. den Erlass, die Änderung oder die Aufhebung ortsrechtlicher Bestimmungen, 

12. die Aufstellung, Änderung, Ergänzung und Aufhebung von Bauleitplänen, 

13. die Sicherung der Bauleitplanung, insbesondere in Gestalt des Erlasses von Sat-
zungen 
- über Veränderungssperren und deren Verlängerung (§§ 14 ff. des Baugesetz-

buches (BauGB) und 
- über besondere Vorkaufsrechte (§§ 25 ff. BauGB) und die Anordnung von 

Umlegungen (§ 47 BauGB), 

14. den Erlass, die Änderung oder Aufhebung von bauordnungsrechtlichen Satzun-
gen nach der Landesbauordnung NRW, 

15. die Bürgerbeteiligung bei der Bauleitplanung, 

16. Satzungen, Rechtsverordnungen und sonstige Regelungen für bezirksbezogene 
öffentliche Einrichtungen und Anlagen, Veranstaltungen und Maßnahmen, 

17. die Aufstellung und Fortschreibung des Denkmalpflegeplans (§ 25 des Gesetzes 
zum Schutz und zur Pflege der Denkmäler im Lande Nordrhein-Westfalen, 
Denkmalschutzgesetz - DSchG), 

18. die Gewährung von Leistungen (§ 35 DSchG) und Durchführung städtischer 
Maßnahmen zum Denkmalschutz, soweit ein Betrag von 10.000 € überschritten 
wird, 

19. die Abgrenzung der Schiedsmannbezirke, 
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20. Versorgungseinrichtungen und Werbeträger, insbesondere die großflächige Er-
richtung von 
- Anlagen der Telekommunikation und Postverteilung und 
- Werbetafeln, -plakaten, -ständern und Litfasssäulen, 

21. den Verkauf städtischer Grundstücke über 25.000 Euro, soweit davon bezirksbe-
zogene Einrichtungen berührt oder dem Erwerber mit dem Verkauf städtebaulich 
relevante Vorgaben gemacht werden. 

Die Beteiligung nach Nr. 12 umfasst auch Stellungnahmen zu 
- Bebauungsplanvorschlägen, 
- Aufstellungsbeschlüssen und 
- Vorschlägen des Oberbürgermeisters zur Behandlung von während der öffentli-

chen Auslegung von Bauleitplänen vorgebrachten Bedenken und Anregungen.  
 
Sofern in den Fällen der Nr. 12 ein Ausschuss des Rates entgegen der Bestimmung 
des Satzes 1 vor der Anhörung einer Bezirksvertretung entscheidet, ist ein Beitritts-
beschluss der Bezirksvertretung einzuholen. Kommt ein solcher nicht zustande, ist 
die Angelegenheit erneut im Fachausschuss zu beraten und zu entscheiden. 
 
 
§ 12 Beratung 
 
(1) Der Oberbürgermeister ruft die einzelnen Punkte der Tagesordnung in der Rei-

henfolge ihrer Nummerierung auf und stellt, sofern gesetzlich nichts anderes be-
stimmt ist, die jeweilige Angelegenheit zur Beratung. 

(2) Ein Fünftel der gesetzlichen Zahl der Mitglieder des Rates kann verlangen, dass 
über die Beratung eines Gegenstandes ein Wortprotokoll angefertigt wird, das in 
die Niederschrift aufzunehmen ist. Das Verlangen kann nur gestellt werden vor 
dem Beginn von Erläuterungen nach Absatz 3. Erfolgen solche Erläuterungen 
nicht, so kann das Verlangen nur bis zum Beginn des Ersten Durchgangs (Ab-
satz 4) gestellt werden. 

(3) Wird eine Angelegenheit aufgrund eines Verlangens nach § 3 Absatz 1 Satz 1 
beraten, so ist dem Verlangenden zunächst Gelegenheit zu geben, das Verlan-
gen zu erläutern. 

(4) Der Oberbürgermeister gibt zunächst den Fraktionen und Gruppen in der Rei-
henfolge ihrer Mitgliederstärke Gelegenheit zur Stellungnahme zu dem Bera-
tungsgegenstand („Erster Durchgang“). Möchte eine Fraktion oder Gruppe eine 
Stellungnahme abgeben, hat sie hierzu eines ihrer Mitglieder zu benennen. 

(5) Weitere Redebeiträge sind durch Knopfdruck der elektronischen Abstimmungs-
anlage oder eindeutig durch Handzeichen anzumelden. Die Anmeldung ist zu-
lässig, sofern die aufgerufene Angelegenheit noch nicht zur Abstimmung gestellt 
wurde. Der Oberbürgermeister erteilt den Ratsmitgliedern sodann in der Reihen-
folge ihrer Anmeldungen das Wort („Zweiter Durchgang“). Zu demselben Punkt 
der Tagesordnung soll einem Ratsmitglied das Wort nicht mehr als zweimal er-
teilt werden. Der Redner darf während des Redebeitrags nicht unterbrochen 
werden; dies gilt nicht für sitzungsleitende Maßnahmen. 
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(6) Die regelmäßige Höchstredezeit eines Ratsmitglieds zu dem jeweils beratenen 
Punkt der Tagesordnung beträgt vier Minuten. Sofern ein Punkt der Tagesord-
nung untergliedert ist, gelten die Unterpunkte nicht als eigenständige Punkte der 
Tagesordnung. Abweichend von Satz 1 kann 

a) durch Beschluss des Rates, der spätestens bis zu Beginn der Beratung der 
Angelegenheit gefasst werden muss, für einzelne Punkte der Tagesordnung 
eine andere regelmäßige Höchstredezeit festgesetzt werden, 

b) der Oberbürgermeister für den jeweiligen Redner eine Überschreitung der 
regelmäßigen Höchstredezeit zulassen, sofern die Bedeutung des Gegen-
stands oder der Verlauf der Aussprache dies als sachgerecht erscheinen  
lassen. 

(7) Die Aussprache wird durch den Oberbürgermeister beendet. 
 
 
§ 13 Abstimmung über Anträge zur Sache 
 
(1) Nach Beendigung der Aussprache stellt der Oberbürgermeister die zu einem Ta-

gesordnungspunkt gestellten Anträge zur Sache zur Abstimmung. Wurden meh-
rere Anträge gestellt, so hat der jeweils weitestgehende Antrag Vorrang. 

(2) Auf Vorschlag eines Mitglieds des Rates wird, sofern kein Mitglied des Rates wi-
derspricht, über die zu mehreren Tagesordnungspunkten gestellten Anträge zur 
Sache gemeinsam abgestimmt (En-bloc-Abstimmung). Satz 1 gilt nicht für Be-
schlüsse über den Erlass, die Änderung oder Aufhebung von Satzungen, 
Rechtsverordnungen und Flächennutzungsplänen sowie in anderen Fällen, in 
denen eine Ermessens- oder Abwägungsentscheidung zu treffen ist. 

(3) Die Abstimmung erfolgt, soweit gesetzlich oder in dieser Geschäftsordnung 
nichts anderes bestimmt ist, offen. 

(4) Auf Verlangen eines Fünftels der gesetzlichen Zahl der Mitglieder des Rates ist 
geheim abzustimmen. 

(5) Auf Verlangen eines Zehntels der gesetzlichen Zahl der Mitglieder des Rates ist 
namentlich abzustimmen. Hat der Oberbürgermeister erklärt, dass er einen etwa-
igen Beschluss gemäß § 54 Absatz 2 GO NRW beanstanden müsse oder kann 
ein etwaiger Beschluss eine Haftung von Ratsmitgliedern gemäß § 43 Absatz 4 
GO NRW zur Folge haben, ist auf Verlangen eines Mitglieds des Rates hierüber 
namentlich abzustimmen. Bei namentlicher Abstimmung werden die Mitglieder 
des Rates in alphabetischer Reihenfolge ihrer Familiennamen zur Stimmabgabe 
aufgerufen. Die Stimmabgabe ist in der Niederschrift zu vermerken. 

(6) Abstimmungen nach den vorstehenden Absätzen erfolgen, sofern dies technisch 
möglich ist, elektronisch, ansonsten manuell.  

(7) Vor Beginn der Abstimmung kann verlangt werden durch 

a) eine Fraktion oder Gruppe, dass das Ergebnis einer offenen Abstimmung 
(Absatz 3) getrennt nach Fraktionen, Gruppen sowie fraktions- und gruppen-
losen Mitgliedern des Rates in der Niederschrift ausgewiesen wird, 
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b) ein Mitglied des Rates, dass dessen bei einer offenen Abstimmung (Absatz 
3) zum Ausdruck gebrachtes Votum in der Niederschrift ausgewiesen wird. 

(8) Entstehen bei der Ermittlung von Quoren Anteile hinter dem Komma, wird die 
Stimmenzahl auf die nächst höhere ganze Zahl aufgerundet. 

(9) Das Ergebnis der Abstimmung wird durch den Oberbürgermeister bekannt gege-
ben. 

(10) Nach der Beschlussfassung sind nur noch persönliche Erklärungen von Mitglie-
dern des Rates zulässig. Der Redner darf hierbei nicht zur Sache sprechen, 
sondern nur Äußerungen, die in der Aussprache gegen ihn gerichtet wurden, 
zurückweisen oder offensichtlich gewordene Missverständnisse hinsichtlich sei-
ner früheren Ausführungen richtigstellen. Die Höchstredezeit für jeden Redner 
beträgt vier Minuten. 

 
 
§ 14 Hausrecht und sitzungsleitende Maßnahmen 
 
(1) Der Oberbürgermeister übt das Hausrecht aus. Ihm obliegt es, eine geordnete 

und störungsfreie Sitzung zu ermöglichen. 
 Wer sich im Zuhörerraum lautstark durch Beifalls- oder Missfallensbekundungen 

äußert, Plakate mitführt, die Ordnung oder den Anstand in sonstiger Weise ver-
letzt, kann vom Oberbürgermeister zur Ordnung gerufen werden.  

 Bei anhaltender Störung/starker Beeinträchtigung kann er vom Oberbürgermeis-
ter zum Verlassen des Sitzungsraumes aufgefordert, bei entsprechender Weige-
rung auf Anordnung des Oberbürgermeisters notfalls mit Gewalt entfernt werden.  

 Der Oberbürgermeister kann zudem bei Störungen die Sitzung unterbrechen o-
der notfalls ganz beenden. 

 
(2) Der Oberbürgermeister kann 
 

a) ein Ratsmitglied zur Sache rufen, 
b) ein Ratsmitglied zur Ordnung rufen. 

 
(3) Wurde ein Ratsmitglied im Zuge der Behandlung eines Tagesordnungspunktes 

zweimal zur Sache oder einmal zur Ordnung gerufen, kann ihm der Oberbürger-
meister für die weitere Behandlung des Tagesordnungspunktes das Wort entzie-
hen. In diesem Fall darf dem Ratsmitglied während der Behandlung dieses Punk-
tes der Tagesordnung das Wort nicht erneut erteilt werden. 

 
(4) Wurde ein Ratsmitglied während einer Sitzung zweimal zur Ordnung gerufen, 

kann es durch Beschluss des Rates von der Teilnahme an der weiteren Sitzung 
ausgeschlossen werden. Das ausgeschlossene Ratsmitglied hat unverzüglich 
den für die Ratsmitglieder vorgesehenen Teil des Sitzungsraumes zu verlassen. 
Wird eine Aufforderung des Oberbürgermeisters, nach Satz 2 zu verfahren, nicht 
befolgt, hat der Oberbürgermeister die Sitzung zu unterbrechen. Im Wiederho-
lungsfall kann sich die Ausschließung auch auf mehrere Sitzungen erstrecken. 

 
(5) Maßnahmen des Oberbürgermeisters und ein Ausschluss von der Sitzung nach 

den Absätzen 1 bis 4 müssen im Einzelfall geeignet, erforderlich und angemes-
sen sein. 
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§ 15 Schriftführer, Niederschrift 
 
(1) Sofern ein Bediensteter der Stadt Leverkusen durch Beschluss des Rates zum 

Schriftführer bestellt werden soll, bedarf es hierzu des Einvernehmens mit dem 
Oberbürgermeister. 

(2) Die Niederschrift muss enthalten 

1. Ort, Tag und Uhrzeit des Beginns und der Beendigung sowie den Zeitraum 
einer etwaigen Unterbrechung der Sitzung, 

2. die Namen der Sitzungsteilnehmer; dies gilt auch für als Zuhörer in der nicht 
öffentlichen Sitzung anwesende Personen; Nichtanwesenheit, Verspätungen 
und vorzeitiges Verlassen der Sitzung sind zu vermerken, 

3. die behandelten Gegenstände, 

4. die gestellten Anträge zum Verfahren und zur Sache sowie die unterbreiteten 
Wahlvorschläge, 

5. die Ergebnisse der Abstimmungen, den Wortlaut der Beschlüsse und die 
Namen der Gewählten; 

6. Inhalte nach den §§ 12 Absatz 2 (Wortprotokoll) und 13 Absatz 7 (Auswei-
sung des Votums bei offenen Abstimmungen). 

(3) In den Fällen des § 12 Absatz 2 wird den Mitgliedern des Rates ein Entwurf des 
Wortprotokolls übersandt, soweit darin Ausführungen dieses Mitglieds wiederge-
geben werden. Dieses Mitglied kann Änderungen in stilistischer Hinsicht anregen 
und diese dem Schriftführer innerhalb von acht Tagen nach Zugang des Ent-
wurfs mitteilen. Die Anregungen sollen in die Niederschrift übernommen werden. 
Erfolgt keine fristgerechte Rückmeldung nach Satz 2, gilt der ihm mitgeteilte 
Entwurf als von dem Mitglied genehmigt. 

(4) Für Zwecke der Niederschrift darf die Sitzung akustisch aufgezeichnet werden. 
Die Aufzeichnung darf vorbehaltlich der nachfolgenden Bestimmungen nur durch 
den Oberbürgermeister und den Schriftführer abgehört und sonst genutzt wer-
den. Sie ist zu löschen, sofern nicht bis spätestens zum Ende der auf die Über-
sendung einer Kopie der Niederschrift (Absatz 3) folgenden Sitzung des Rates 
durch ein Ratsmitglied Zweifel an der Richtigkeit der Niederschrift geltend ge-
macht werden. Werden Zweifel geltend gemacht, kann die Aufzeichnung in dem 
zur Klärung des Sachverhalts erforderlichen Umfang von dem Ratsmitglied ge-
meinsam mit dem Schriftführer abgehört werden. Auch der Oberbürgermeister 
kann hieran teilnehmen. Können die Zweifel nicht ausgeräumt werden, ist der 
Rat hierüber in der nächsten Sitzung zu unterrichten. Nach Beendigung dieser 
Ratssitzung ist die Aufzeichnung unverzüglich zu löschen. 

(5) Jedem Ratsmitglied, den Fraktionen und Gruppen des Rates sowie der Leitung 
des Fachbereichs Rechnungsprüfung und Beratung der Stadtverwaltung ist eine 
Kopie der unterzeichneten Niederschrift zuzuleiten. Die Kopie muss den Rats-
mitgliedern mindestens acht Tage vor dem Tag der nächsten Ratssitzung zuge-
hen. Der Oberbürgermeister entscheidet, ob weitere Dienststellen der Stadtver-
waltung Kopien der Niederschrift oder Auszüge hieraus erhalten. Für nachträgli-
che Änderungen der Niederschrift, die aufgrund nach Absatz 4 geltend gemach-
ter Zweifel vorgenommen werden, gelten die Sätze 1 bis 3 entsprechend. 
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Zweiter Teil: Fraktionen und Gruppen des Rates 
 
 
§ 16 Bildung von Fraktionen 
 
(1) Die Bildung einer Fraktion ist dem Oberbürgermeister durch den Vorsitzenden der 

Fraktion unverzüglich schriftlich anzuzeigen. Die Mitteilung muss enthalten 

1. den Namen der Fraktion, 

2. die Namen der Mitglieder der Fraktion, 

3. die Namen des Vorsitzenden der Fraktion und seiner Stellvertreter, 

4. eine Kopie des Fraktionsstatuts, 

5. die Angabe, durch wen die Fraktion rechtsverbindlich vertreten wird, 

6. die Anschrift der Geschäftsstelle der Fraktion, sofern eine solche betrieben 
wird. 

Satz 1 gilt entsprechend für nach Bildung der Fraktion eintretende Änderungen. 

(2) Fraktionen können Ratsmitglieder, die keiner Fraktion angehören, als Hospitan-
ten aufnehmen.  

(3) Scheidet ein Ratsmitglied aus einer Fraktion aus, sind die durch die Fraktion ge-
speicherten personenbezogenen Daten des Mitglieds sicher und dauerhaft zu lö-
schen. Satz 1 gilt entsprechend für Hospitanten. 

 
 
§ 17 Beendigung von Fraktionen 
 
(1) Die Auflösung einer Fraktion ist dem Oberbürgermeister durch den Vorsitzenden 

der Fraktion unverzüglich schriftlich anzuzeigen. Die Mitteilung muss enthalten 

1. den Zeitpunkt, zu dem die Auflösung wirksam wird, 

2. eine Zusammenstellung der im Besitz der Fraktion befindlichen Sachmittel 
der Stadt, 

3. einen Nachweis über die Verwendung der sonstigen städtischen Zuwendun-
gen nach § 56 Absatz 3 GO NRW. 

(2) Endet die Existenz einer Fraktion in sonstiger Weise, insbesondere durch 

1. Unterschreiten der gesetzlichen Fraktionsmindeststärke oder 

2. im Wege des § 42 Absatz 2 GO NRW, 
 
ist Absatz 1 Satz 2 Nummern 2 und 3 entsprechend anzuwenden.  
Endet die Existenz einer Fraktion, so kann an die Stelle der Zusammenstellung 
nach Absatz 1 Satz 2 Nummer 2 die Erklärung der Fraktion treten, sie habe 
sämtliche in ihrem Besitz befindlichen Sachmittel der Stadt an die ihr nachfol-
gende Fraktion oder Gruppe oder den ihr nachfolgenden Einzelvertreter überge-
ben. Die Erklärung bedarf der Zustimmung des Nachfolgers. 



 

16 

(3) Wird eine Fraktion aufgelöst oder endet ihre Existenz in sonstiger Weise, gilt § 16 
Absatz 3 für sämtliche durch sie gespeicherten personenbezogenen Daten ent-
sprechend. 

 
 
§ 18 Gruppen und Einzelvertreter 
 
(1) Die Bestimmungen der §§ 16 Absatz 1 und 3 Satz 1 sowie 17 gelten für Gruppen 

des Rates entsprechend. 
 
(2) Die Bestimmungen des § 17 gelten für Einzelvertreter des Rates entsprechend. 
 
 
 
 
Dritter Teil: Ausschüsse des Rates 
 
 
§ 19 Sitzungen der Ausschüsse 
 
(1) Auf die Sitzungen der Ausschüsse finden die für die Sitzungen des Rates beste-

henden Vorschriften dieser Geschäftsordnung entsprechende Anwendung, soweit 
nicht nachfolgend etwas anderes bestimmt ist. 

(2) Die Sitzungen der Ausschüsse beginnen in der Regel an dem jeweiligen Sit-
zungstag um 17.00 Uhr. 

 (3) Kann ein Mitglied eines Ausschusses nicht oder nicht rechtzeitig oder darf es 
gemäß §§ 43 Absatz 2, 31 GO NRW nur teilweise an der Sitzung teilnehmen, so 
benachrichtigt dieses hierüber unverzüglich den Vorsitzenden des Ausschusses 
und leitet die entsprechenden Sitzungsunterlagen in gleicher Weise an seinen 
Stellvertreter weiter. Einladungen zu Ausschusssitzungen sind vor dem Sit-
zungstag nachrichtlich auch den Fraktionen und Gruppen des Rates sowie den 
dem Ausschuss nicht angehörenden fraktions- und gruppenlosen Ratsmitglie-
dern zu übersenden, ebenso der Leitung des Fachbereichs Rechnungsprüfung 
und Beratung der Stadtverwaltung. 

(4) Die Bestimmungen über die regelmäßige Höchstredezeit (§ 12 Absatz 6) gelten 
nicht für die Ausschüsse. Durch Beschluss des Ausschusses können zu Beginn 
der Beratung eines Punktes der Tagesordnung die Gesamtdauer der Beratung 
dieses Gegenstandes sowie die Höchstredezeit der Ausschussmitglieder be-
grenzt werden. 

(5) An nicht öffentlichen Sitzungen eines Ausschusses können die Mitglieder 

1. der Bezirksvertretungen sowie 

2. anderer Ausschüsse, soweit deren Aufgabenbereich durch den Beratungs-
gegenstand berührt wird, 

 als Zuhörer teilnehmen. Dies gilt nicht für Sitzungen des Rechnungsprüfungs-
ausschusses. Abweichend von Satz 2 entscheidet dieser Ausschuss selbst, ob 
im Einzelfall für seine Sitzungen Zuhörer gemäß Satz 1 zugelassen werden. 
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(6) Kopien der Niederschriften der Ausschusssitzungen sind den Ausschussmitglie-
dern, den Fraktionen und Gruppen des Rates, fraktions- und gruppenlosen 
Ratsmitgliedern, die nicht Mitglied des Ausschusses sind, dem Oberbürgermeis-
ter sowie der Leitung des Fachbereichs Rechnungsprüfung und Beratung der 
Stadtverwaltung zuzuleiten. 

 
 
§ 20 Einspruch gegen Beschlüsse entscheidungsbefugter Ausschüsse 
 
Beschlüsse von Ausschüssen mit Entscheidungsbefugnis können erst durchgeführt 
werden, wenn innerhalb von sieben Tagen nach dem Sitzungstag, den Tag der Sit-
zung nicht eingerechnet, weder von dem Oberbürgermeister noch von mindestens 
einem Fünftel der Ausschussmitglieder schriftlich Einspruch eingelegt worden ist. 
Abweichend hiervon beträgt die Frist für Beschlüsse über die Vergabe von Aufträgen 
drei Tage. 
 
 
 
 
Vierter Teil: Bezirksvertretungen 
 
 
§ 21 Sitzungen der Bezirksvertretungen 
 
(1) Auf die Sitzungen der Bezirksvertretungen finden die für die Sitzungen des Rates 

bestehenden Vorschriften dieser Geschäftsordnung entsprechende Anwendung, 
soweit nicht nachfolgend etwas anderes bestimmt ist. 

(2) Ist eine Angelegenheit in die Tagesordnung aufgenommen worden, die nicht in 
den Aufgabenbereich der Bezirksvertretung fällt, hat die Bezirksvertretung unbe-
schadet der Bestimmung des entsprechend anzuwendenden § 3 Absatz 5 Satz 2 
die Angelegenheit durch Beschluss gemäß dem ebenfalls entsprechend anzu-
wendenden § 3 Absatz 4 Buchstabe e von der Tagesordnung abzusetzen. 

(3) Die Bestimmungen über die regelmäßige Höchstredezeit (§ 12 Absatz 6) gelten 
nicht für die Bezirksvertretungen. Durch Beschluss der Bezirksvertretung können 
zu Beginn der Beratung eines Punktes der Tagesordnung die Gesamtdauer der 
Beratung dieses Gegenstandes sowie die Höchstredezeit der Mitglieder der Be-
zirksvertretung begrenzt werden. 

(4) Kopien der Niederschriften der Sitzungen sind den Mitgliedern der Bezirksvertre-
tung, den in § 15 Absatz 5 Satz 1 Genannten sowie dem Oberbürgermeister 
durch den Bezirksbürgermeister zuzuleiten. Der Oberbürgermeister entscheidet, 
ob weitere Dienststellen der Stadtverwaltung Kopien der Niederschrift oder Aus-
züge hieraus erhalten. 
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§ 22 Fragestunden für Einwohner 
 
§ 7 ist auf die Bezirksvertretungen entsprechend mit der Maßgabe anzuwenden, 
dass 

1. Fragen nur zulässig sind, sofern sie den Aufgabenbereich der Bezirksvertretung 
betreffen und 

2. der Bezirksbürgermeister die Beantwortung der an ihn adressierten Fragen auf 
den Oberbürgermeister übertragen kann. Der Oberbürgermeister kann in diesem 
Fall einen Bediensteten der Stadt mit der Beantwortung beauftragen. 

 
 
§ 23 Bildung und Beendigung von Bezirksfraktionen 
 
Die Bestimmungen der §§ 16 und 17 gelten für Bezirksfraktionen entsprechend mit 
der Maßgabe, dass neben dem Oberbürgermeister auch dem Bezirksbürgermeister 
die Bildung und Auflösung einer Fraktion durch den Vorsitzenden der Fraktion unver-
züglich schriftlich anzuzeigen ist und dass „Fraktion“ durch „Bezirksfraktion“ und 
„Ratsmitglieder“ durch „Bezirksvertreter“ zu ersetzen sind. 
 
 
 
 
Fünfter Teil: Information 
 
 
§ 24 Anfragen von Ratsmitgliedern 
 
(1) Ein Ratsmitglied kann in Angelegenheiten der Stadt Leverkusen schriftlich Anfra-

gen an den Oberbürgermeister richten (§ 47 Absatz 2 Satz 2 GO NRW). 

(2) Der Oberbürgermeister beantwortet die Anfrage im "Mitteilungsblatt für den Rat, 
seine Ausschüsse und die Bezirksvertretungen der Stadt Leverkusen (z.d.A.: 
Rat)". Dies gilt nicht für Anfragen, die sich auf individuelle Personalangelegenhei-
ten beziehen; diese werden in einer nicht öffentlichen Sitzung des Haupt-, Per-
sonal- und Beteiligungsausschusses beantwortet. 

 
 
§ 25 Anfragen von Ausschussmitgliedern 
 
Auf die Mitglieder der Ausschüsse findet § 24 mit der Maßgabe entsprechende An-
wendung, dass  

1. nur Ratsmitglieder und sachkundige Bürger anfrageberechtigt sind und 

2. Anfragen nur in Angelegenheiten des Ausschusses zulässig sind. 
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§ 26 Anfragen von Mitgliedern der Bezirksvertretungen 
 
Auf die Mitglieder der Bezirksvertretungen findet § 24 mit der Maßgabe entsprechen-
de Anwendung, dass Anfragen nur in Angelegenheiten der Bezirksvertretung zuläs-
sig sind. 
 
 
 
 
Sechster Teil: Schlussvorschriften 
 
 
§ 27 Funktionsbezeichnungen 
 
Die in dieser Geschäftsordnung verwendeten Funktionsbezeichnungen werden in 
weiblicher oder männlicher Form geführt. 
 
 
§ 28 Inkrafttreten 
 
Diese Geschäftsordnung tritt mit der Beschlussfassung hierüber in Kraft. Gleichzeitig 
tritt die Geschäftsordnung für den Rat der Stadt Leverkusen, seine Ausschüsse und 
die Bezirksvertretungen vom 02.07.2014 außer Kraft. 
 


